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Kneipenquiz „75 Jahre Grundgesetz“ 
in der Reihe „Rhein-Main liest das Grundgesetz“ 

 

MODERATION UND LÖSUNGEN 

grün markiert = richtige Antwort 

 

 

  Frage 1.1 

  Warum heißt das Grundgesetz „Grundgesetz“ und nicht „Verfassung“? 

 

  A  Man wollte sich 1949 von der Weimarer Verfassung und den schlechten Erfahrungen 

       in der Weimarer Republik abgrenzen. 

  B „Grundgesetz“ ist die allgemein gebräuchliche Bezeichnung, „Verfassung“ ist eigentlich 

       der richtige Begriff. 

  C Das Grundgesetz war als Übergangslösung gedacht bis zum Beschluss einer deutschen 

       Verfassung nach vollendeter Wiedervereinigung. 

  D Die West-Alliierten ließen keine Verfassung zu. 

 

  Anmerkungen: 

Die Bezeichnung „Grundgesetz“ sollte den provisorischen Charakter der Verfassung unter-

streichen, um die Zweiteilung Deutschlands nicht zu manifestieren. Mit dem Beitritt der 

DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes 1990 wurde das Grundgesetz zur gesamt-

deutschen Verfassung. 

 

 

 

 Frage 1.2 / Bilder-Rätsel Nr. 1 

  Bilderrätsel: Im Jahr 1948 wurde die Erarbeitung eines Grundgesetzes von 

  mehreren wichtigen Treffen auf der politischen Ebene vorbereitet.  

  Ordne den Ereignissen die Orte zu. 

 

  Auflösung: 

 

  A 4 

  B 3 

  C 5 

  D 1 

  E 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 



© KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH 

Kneipenquiz „75 Jahre Grundgesetz“ – RUNDE 1, Seite 2 von 4 

 

  Frage 1.3 

Der Parlamentarische Rat tagte im Museum König in Bonn. Welches Tier war bei 

den Verhandlungen im Saal zugegen? 

 

  A Konrad Adenauers Pudel 

  B Eine Taube als Symbol für den Weltfrieden 

  C Eine ausgestopfte Giraffe 

  D Der Fuchspelz von Elisabeth Selbert 

 

  Anmerkung: 

Das Museum König ist ein Naturkundemuseum. Die Sitzung fand inmitten der Dauer- 

ausstellung im großen Lichthof statt, weil sich in der kriegszerstörten Stadt keine anderen 

repräsentativen Räume fanden. Die Giraffe erinnert bis heute an die Verfassungsge-

schichte. 

  

 

 

  Frage 1.4 

  Wer wurde zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates gewählt? 

 

  A Konrad Adenauer 

  B Ludwig Erhard 

  C Carlo Schmidt 

  D Theodor Heuss 

 

  Anmerkung: 

Konrad Adenauer (1876-1967) wurde 1948 zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates 

gewählt. Nach der Bundestagswahl 1949 wurde er erster deutscher Bundeskanzler bis 

1963. 

 

 

 

  Frage 1.5 

  Die deutsche Nachkriegsjugend schwärmte vom American Look, der durch 

  amerikanische Besatzungssoldaten und deren Angehörige in Deutschland 

  populär wurde. Was gehört nicht dazu? 

 

  A Lange Hosen 

  B Pferdeschwanzfrisur 

  C T-Shirt 

  D Nylonstrümpfe 

  E Tweed-Kostüm 

  F Petticoats 

 

  Anmerkung: 

Das Tweet-Kostüm von Coco Chanel wurde erst ein paar Jahre später, Mitte der 1950er, 

zum Mode-Klassiker. Die Zeit des Wirtschaftswunders lässt sich übrigens im 50er Jahre-

Museum in Büdingen erleben. 
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  Frage 1.6 

Dem Grundgesetz mussten auch die 11 westdeutschen Länderparlamente zustim-

men. Als einziges Land stimmte Bayern dagegen, warum? 

 

  A Bayern lehnte die in Art. 22 festgeschriebenen Bundesfarben schwarz-rot-gold ab und 

       wollte eine weiß-blaue Bundesfahne durchsetzen. 

  B Bayern befürchtete, dass der Bund zu viel Macht erhalten und die Eigenständigkeit  

       Bayerns gefährdet werde. 

  C Das Reinheitsgebot für das Bierbrauen wurde nicht wie gefordert im GG festgeschrie-

ben. 

  D Bayern lehnte Art. 3, die Gleichstellung von Mann und Frau, ab. 

 

  Anmerkung: 

Die bayerische Staatsregierung hatte dem Landtag empfohlen, gegen den Entwurf zustim-

men, weil sie vor allem die Gesetzgebungs- und Finanzhoheit der Länder durch den Einfluss 

des Bundes in Gefahr sah. Der Bayerische Landtag sprach sich nach 17-stündiger Debatte 

mit 101 zu 63 Stimmen gegen das Grundgesetz aus.  

 

 

 

  Frage 1.7 

  Ergänzt den fehlenden Begriff fehlt in diesem Grundgesetz-Artikel! 

 

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, …….. , seiner Sprache, 

seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau-

ungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung be-

nachteiligt werden.“ 

 

seiner Rasse 

 

  Anmerkung:  

Seit der Entstehung des GG bis heute wird über den Begriff im GG diskutiert. Im Februar 

2024 erst hat die Bundesregierung erneut entschieden, dass der Begriff gerade aufgrund 

seiner Widersprüchlichkeit im GG bleiben soll. Er untersagt eben auch rassistisch denken-

den Menschen, andere Menschen zu diskriminieren. 
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  Frage 1.8 

Schätzfrage: Wie viele Grundgesetz-Änderungen wurden zwischen 1949 und 

2022 vorgenommen? 

 

  246 

 

Anmerkung: 

Unter die zahlreichen Änderungen fallen auch einzelne Änderungen in bestimmten Artikeln. 

Allein für die Aufstellung der Bundeswehr 1956 wurden 7 Artikel geändert und 9 neue 

eingefügt. Auch mit der Wiedervereinigung 1990 wurden mehrere Artikel und sogar die 

Präambel geändert. Die vielen Änderungen zeigen, dass das Grundgesetz lebt und ständig 

neuen Gegebenheiten angepasst werden muss.  

Eine Grundgesetz-Änderung ist nicht einfach durchzuführen: Nach Art. 79 GG bedarf es 

dafür der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestags und zwei Dritteln 

der Stimmen des Bundesrats.  

 

 

 

  Frage 1.9 

Das sogenannte Briefgeheimnis in Artikel 10 gilt auch für den digitalen Raum. In 

welcher Situation darf es ausnahmsweise verletzt werden? 

 

  A Erziehungsberechtigte dürfen Briefe und SMS ihrer Kinder lesen. 

  B Lehrkräfte dürfen Handys ihrer Schüler*innen einsammeln und deren Nachrichten le-

sen. 

  C Zum Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung darf das Briefgeheimnis 

       eingeschränkt werden. 

 

  Anmerkung:  

Zum Beispiel darf die Polizei ein Telefongespräch mithören, wenn der Verdacht besteht, 

dass es um etwas Kriminelles geht. Aber auch dann nur, wenn ein Richter oder eine Rich-

terin dies genehmigt hat. Eltern und Lehrkräfte, die für das Wohl eines Kindes verantwort-

lich sind, dürfen Handynachrichten des Kindes nur dann lesen, wenn davon auszugehen 

ist, dass sich das Kind in Gefahr begibt oder seine Gesundheit gefährdet ist. 
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  Frage 2.1 

5 Monate nach dem GG für die westdeutschen Länder trat am 7. Oktober 1949    

auch die Verfassung der DDR in Kraft. Welche der 3 Aussagen stimmt? 

 

  A Im Gegensatz zum GG schloss die DDR-Verfassung eine Wiedervereinigung der beiden 

deutschen Teilstaaten aus. 

  B Die DDR-Verfassung begann mit dem Satz: Proletarier aller Länder vereinigt Euch! 

  C Die DDR-Verfassung definierte Grundrechte, allerdings nur auf dem Papier. 

 

  Anmerkung:  

Auch die Verfassung der DDR formulierte Grundrechte, die allerdings in der Realität nicht 

gewahrt oder geschützt wurden. Die Verfassung der DDR gab ihr lediglich den Anschein 

eines Rechts- und Verfassungsstaates. 

 

 

 

  Frage 2.2 

  In welchem Artikel in Teil VII/Gesetzgebung des Bundes findet sich die  

  sogenannte Ewigkeitsklausel? 

 

  Art. 79 

 

  Anmerkung: 

Für wesentliche Prinzipien des Grundgesetzes wie der Schutz der Menschenwürde und die 

Staatsstrukturprinzipien gilt die Ewigkeitsklausel, sie dürfen nicht geändert werden. 

Art. 79 Abs. 3: Grundgesetzänderungen, „durch welche die Gliederung des Bundes in Län-

der, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in Art. 1 und 

20 niedergelegten Grundsätze berührt werden“, sind unzulässig. 

 

 

 

  Frage 2.3 

  Welches ist von der Wortzahl her der kürzeste Artikel im GG? 

 

  Art. 31: Bundesrecht bricht Landesrecht 
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  Frage 2.4, Bilder-Rätsel Nr. 2 

  Welche Frauen waren die ersten in der jeweiligen Funktion? 

  Ordne die Personen den Ämtern richtig zu. 

 

  Auflösung: 

  A 1 Annemarie Renger, erste Präsidentin des Dt. Bundestags 1972 

  B 5 Angela Merkel, erste Bundeskanzlerin, 2005 

  C 3 Heide Simonis, erste Ministerpräsidentin eines Landes, 1993 

  D 2 Erna Scheffler, erste Richterin am Bundesverfassungsgericht, 1951 

  E 4 Jutta Limbach, erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, 1994 

 

 

 

  Frage 2.5 

Vergleicht Artikel 54: Warum konnte Schlagerstar Helene Fischer 2022  

nicht gegen Frank-Walter Steinmeier bei der Wahl zur Bundespräsidentin antre-

ten? 

 

  A Weil sie in Russland geboren wurde. 

  B Weil sie noch zu jung war. 

  C Weil sie keinen Hochschulabschluss hat. 

  D Weil sie kein passives Wahlrecht besitzt. 

 

 Anmerkung: 

 Art. 54 Abs. 1: „Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung 

 gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und 

 das vierzigste Lebensjahr vollendet hat. 

 

 

 

  Frage 2.6 

  Welche Staatssymbole der Bundesrepublik legt das Grundgesetz fest? 

 

  A Die Farben der Bundesflagge 

  B Text und Melodie der Nationalhymne 

  C Den Sitz der Bundeshauptstadt 

  D Den 3. Oktober/Tag der Deutschen Einheit als nationalen Feiertag 

 

  Anmerkung: 

Art. 22 bestimmt die Bundeshauptstadt und die Farben der Bundesflagge. Im Gegensatz 

zu anderen europäischen Staaten wie etwa Polen oder Frankreich ist die Nationalhymne 

kein Gegenstand des Verfassungstextes.  
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  Frage 2.7 

  Wer wird 1949 Bundestrainer der deutschen Nationalelf? Tipp: von ihm stammt  

  das geflügelte Wort „Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten.“ 

 

  Sepp Herberger (1897-1977) 

 

  Anmerkung: 

  Herberger war bereits von 1936 bis 1942 Reichstrainer. Von 1950 bis 1964 war er 

  Bundestrainer und gewann mit der Nationalmannschaft 1954 den Weltmeistertitel. 

 

 

 

  Frage 2.8 

  Artikel 8 garantiert die Versammlungsfreiheit. Wie viele Personen müssen  

  mindestens zusammenkommen, damit es sich um eine Versammlung im Sinne  

  des Grundgesetzes handelt? 

 

  Mindestens 2 

  

  Anmerkung: 

In den Ländern Bayern, Berlin (teilweise), Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen gibt es eigene Landesversammlungs-

gesetze. In den übrigen Ländern kommt das Bundesversammlungsgesetz zur Anwendung. 

 

 

 

  Frage 2.9 

  Was wurde nicht 1949 gegründet? 

 

  A Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt 

  B Die NATO 

  C Die Fußball-Bundesliga 

  D Die Deutsche Bundesbahn 

 

  Die Fußball-Bundesliga wurde per Beschluss des DFB erst am 28. Juli 1962 zur 

  Saison 1963/64 gegründet. 
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  Frage 3.1 

Zu den erfolgreichsten Nachkriegsschlagern in Deutschland gehörte 1949 das 

Lied „Der Theodor im Fußballtor“, gesungen von Theo Lingen. Vervollständigt den 

Text der ersten Strophe. 

 

  Der Theodor, der Theodor, 

  Der steht bei uns im Fußballtor. 

  Wie der Ball auch kommt, 

  Wie der Schuss auch … 

 

„….fällt,  

Der Theodor, der hält!“ 

 

 

 

  Frage 3.2 

  Welcher britische Film mit einer Zither-Melodie, einer „Kuckucksuhr-Rede“ und  

  mit einer Verfolgungsjagd durch die Wiener Kanalisation sorgte 1949 für Furore  

  und gilt für viele als bester britischer Film des 20. Jahrhunderts? 

 

„Der dritte Mann“ (The Third Man) 

 

Großbritannien 1949, Regie Carol Reed, Hauptrolle Orson Welles u.a. 

 

Der Film spielt im von den Siegermächten besetzten Wien 1948. In der Rolle des 

Schwarzmarktschiebers Harry Lime sagt Orson Welles: „In Italien, in den 30 Jahren unter 

den Borgias hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es 

Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche 

Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr!“  
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  Frage 3.3 

Welches besondere Recht gewährt das Grundgesetz, sollte eine Regierung, ein-

zelne Personen oder Gruppen versuchen, Demokratie, Sozial- oder Rechtsstaat 

zu beseitigen? 

 

  A Bürger*innen können Unterschriften gegen die Regierung sammeln. 

  B Der Bundespräsident kann den Bundestag auflösen und Neuwahlen ausrufen. 

  C Bürger*innen haben das Recht, Widerstand zu leisten. 

  D Die EU-Kommission übernimmt kommissarisch die Regierungsgeschäfte. 

 

  Anmerkung: 

Artikel 20 besagt, dass alle Deutschen ein Widerstandsrecht haben, wenn andere Abhilfe 

nicht möglich ist. 1949 war die Widerstandsregelung noch abgelehnt worden, erst 1968 

wurde der Artikel ergänzt. Er wird als Instrument einer „streitbaren Demokratie“ verstan-

den, deren Bürger*innen sich gegen Rechtswidrigkeiten des Staates aber auch gegen ein-

zelne oder Gruppen zur Wehr setzen können. Allerdings nur im Sinne der Aufrechterhaltung 

und zum Schutze der demokratischen Grundordnung und zur Wahrung der Verfassung. 

 

 

 

  Frage 3.4, Bilder-Rätsel Nr. 3 

Mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 und dem Ende der DDR wurde  

unter anderem die Präambel des Grundgesetzes geändert und der Geltungsbe-

reich des Grundgesetzes auf die damals neuen Bundesländer ausgeweitet. 

Fügt die Namen der 5 Länder an der richtigen Stelle in der Karte ein. 

 

Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

 

  Frage 3.5 

  Ergänzt:  

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, ……………… frei zu äußern und zu verbreiten.“ 

 

Schrift und Bild Siehe Artikel 5 

 

 

 

  Frage 3.6 

  Welche GG-Änderung wurde 1994 vorgenommen? 

 

  A Die gleichgeschlechtliche Ehe wurde unter den besonderen Schutz des Staates gestellt. 

  B Jeder Bürger hat das Recht auf einen Internetanschluss. 

  C Das Sonntagsarbeitsverbot wurde aufgehoben. 

  D Umweltschutz wird als Staatsziel verankert. 

 

  Anmerkung: 

  Art. 20a definiert den Umweltschutz als Staatsziel, 2002 folgte auch der Tierschutz. 
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  Frage 3.7 

 Für die Schaffung des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro zur Modernisie-

rung der Bundeswehr im Zuge des Ukrainekrieges… 

 

  A …musste der Bundesrechnungshof zustimmen. 

  B …bedurfte es einer Abstimmung in der Bundesversammlung 

  C …musste das GG geändert werden. 

  D …genügte ein Machtwort des Kanzlers („Zeitenwende“) 

 

Anmerkung: 

In Art. 87a wurde Absatz 1a neu aufgenommen. Er setzt zu diesem Zweck auch die im 

Grundgesetz verankerte Schuldenbremse (Art. 109, Art. 115) außer Kraft. 

 

 

 

 

  Frage 3.8 

  Kinderrechte… 

 

  A …sind im GG nicht ausdrücklich erwähnt. 

  B …sind im 2017 verabschiedeten „GG der Kleinen“ enthalten. 

  C …werden derzeit von einem bundesweiten Kinderrat beraten. 

  D …oder: Kinder sind von bestimmten Grundrechten ausgeschlossen 

 

  Anmerkung: 

Die Grundrechte im GG gelten für alle Menschen. Seit dem Jahr 1992 gilt außerdem die  

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland. Seitdem wird darüber 

diskutiert, Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz zu verankern. Die aktuelle Regierung 

hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt. Es geht dabei um die Sichtbarmachung 

von Kinderrechten und kinderspezifischen Bedürfnissen. 

 

 

 

  Frage 3.9, Bilder-Rätsel Nr. 4 

An verschiedenen Orten in der Rhein-Main-Region erinnern Skulpturen im öffent-

lichen Raum an die Grund- und Menschenrechte. Ordnet die Orte den Bildern zu! 

 

  Auflösung: 

  A 2 

  B 3 

  C 1 

  D 4 
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